
SG/555/2025  Seite 1 von 2 

 
 

Samtgemeinde Tarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 

 
Vorlage Nr.: SG/555/2025 

Sachbearbeiter Peter Böttjer 

Vorlage 
 
 

Datum: 19.08.2025 
Aktenzeichen:  
Status: öffentlich 

 
 
 
 

 
 

Termin Beratungsfolge 
Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

02.09.2025 Samtgemeindeausschuss    

23.09.2025 Samtgemeinderat    

 
 
 
 
34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Tarmstedt, 
Eichenstraße Tarmstedt 
 
Der Samtgemeinderat hat am 26.09.2023 die Aufstellung der 34. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Tarmstedt beschlossen. Ziel war die 
Ausweisung einer Fläche für Wohnbauflächen. In der Zeit vom 24.01.2024 bis zum 
23.02.2024 fand die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit statt. 
 
Die Planungen sind nunmehr grundlegend erweitert worden und umfassen eine 
Planung entlang der Landesstraße für Wohnbauflächen, wobei die gesamte beplante 
Fläche nach Osten als gemischte bzw. als gewerbliche Baufläche ausläuft.  
 
Die Wohnbaufläche entlang der Landesstraße soll im Rahmen einer weiterführenden 
Bauleitplanung der Gemeinde Tarmstedt zur Errichtung von zwei 
Seniorenwohnanlagen für Betreutes Wohnen geschaffen werden (siehe Anlage Antrag 
Gemeinde Tarmstedt). 
 
Aufgrund der umfangreichen Erweiterung der Bauleitplanung wird die 34. Änderung 
neu gestartet. 
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Beschlussvorschlag: 
 
a) Aufgrund des § 1 Abs. 3 des BauGB und des § 98 Abs. 1 Nr. 1 i.V. m. § 58 Abs. 2 
NKomVG beschließt der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt die 34. Änderung des 
Flächennutzungsplanes zur Ausweisung einer Fläche für Wohnbauflächen sowie 
gemischte und gewerbliche Bauflächen durchzuführen. 
  
Der Beschluss über die vorherige Durchführung der 34. Änderung des 
Flächennutzungsplanes vom 26.09.2023 wird hiermit aufgehoben. 
 
b) Die Kosten der Bauleitplanung trägt der Eigentümer gemäß seiner Zusage. Ein 
gemeinsamer städtebaulicher Vertrag wird darüber abgeschlossen. 
 
c) Der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt beschließt die Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB.  
 

 
 

Anlage(n) 
Antrag Gem Tarms 34.Änd FNP 
Tarmstedt_F34_Erläuterungen_Vorentwurf_250813 
Tarmstedt_F34_Planzeichnung_Vorentwurf_250715 
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